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VU: «Wir nehmen Verantwortung wahr»
Nachstehend veröffentlichen
wir die von Landtagsvizepräsi-
dent Ivo Klein verlesene VU-
Fraktionserklärung zur Vorlage
eines Gesetzes über die Aus-
richtung von Familiengeld.

Die rückläufige Geburtenzahl und die
ansteigende Lebenserwartung haben
die Altersstruktur unserer Bevölke-
rung verändert. So erfreulich es ist,
dass die Menschen immer älter wer-
den, so alarmierend ist die seit länge-
rer Zeit feststellbare Abnahme der
Geburtenrate. Sie schafft Probleme in
der Alterspyramide, was sich früher
oder später mit gravierenden Finan-
zierungsproblemen bei den Sozial-
werken bemerkbar machen wird. In
der Wirtschaft verstärkt diese Ent-
wicklung den Trend, den Arbeitskräf-
temangel durch Pendler aus der Regi-
on zu kompensieren.

«Gerechtigkeitslücke»
Die überalternde Gesellschaft ist eine
grosse familienpolitische Herausfor-
derung.Wirft man einen Blick auf die
Familienpolitik der europäischen
Länder, so sind wirkungsvolle Mass-
nahmen zur Überwindung der Ursa-
chen dieser demografischen Misere
nur ansatzweise erkennbar. Die meis-
ten Überlegungen gehen in Richtung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
indem Kinderkrippen, Tagesstruktu-
ren und Ganztagesschulen gefördert
werden.

Eine Ursache des akuten «Kinder-
mangels» besteht in der Schwierig-
keit, Kinderbetreuung und Erwerbs-
tätigkeit unter einen Hut zu bringen.
Auch die sogenannte «Gerechtig-
keitslücke» mit einer ungleichen Ver-
teilung der Belastungen zwischen den
kinderlosen oder kinderarmen Fami-
lien gegenüber Familien mit mehreren
Kindern wirkt sich auf die Familien-
planung aus. Zum Nachwuchsmangel
und dem daraus entstandenen demo-
grafischen Wandel tragen aber auch
andere wichtige Gründe bei wie die
Individualisierung der Menschen und
die gegenüber früher generell stärke-
re Erwerbstätigkeit von Frauen.

Für ganzheitliche Reform 
Das heutige System mit Geburtszula-
gen, Elternurlaub und Kindergeld
kann diesen Trend auch bei Einfüh-
rung eines ergänzenden Familiengel-
des nicht brechen. Gemäss einer von
der Regierung durchgeführten Um-
frage verzichten nämlich nur 6 Pro-
zent der Familien aus finanziellen
Gründen auf Kinder. Für den weitaus
überwiegenden Teil der kinderlosen
Paare wird deshalb das Familiengeld
nicht dazu führen,die Lebenspläne zu
ändern. Erfolgsversprechender sind
familienfreundliche Tagesstrukturen,
wie sie im Bericht erwähnt sind, und
flexiblere Zeitmodelle für erwerbstä-
tige Mütter und Väter. Damit schaffen
wir Erleichterungen für Familien mit
Kindern. Das demografische Pro-
blem, dass viele Paare auf Kinder ver-
zichten, haben wir damit aber noch
nicht gelöst. Eine Reform in der Fami-
lienpolitik muss deshalb ganzheitlich
angelegt sein und den heutigen Reali-
täten gerecht werden. Realitäten in
Liechtenstein sind

• Familien mit zwei erwerbstätigen
Elternteilen, die auf eine Tagesbetreu-
ung ausserhalb der Familie angewie-
sen sind;

• Familien, die sich selber um die Kin-
derbetreuung zu Hause kümmern;

• Alleinerziehende, die besonders
stark auf Unterstützung angewiesen
sind

• und kinderlose Paare, Konkubinats-
paare, die wir in unseren familienpo-
litischen Überlegungen nicht verges-
sen dürfen.

Unsere Familienpolitik darf nicht ein-
seitig nur auf Erwerbstätige ausge-
richtet sein. Sie muss auch bezüglich
der Anerkennung der geleisteten Er-
ziehungs- und Betreuungsarbeit
durch Frauen oder Männer, die auf ei-
ne Erwerbstätigkeit zugunsten der
Kinderbetreuung verzichten, ein Zei-
chen setzen. Das vorgeschlagene Fa-
miliengeld erfüllt diese Forderung
nicht oder höchstens punktuell. El-
tern bekommen Kinder, weil es ihr
Wunsch ist, Werte und Liebe einem
Kind weiterzugeben. Für viele Fami-
lien ist es ein grosses Bedürfnis, Kin-
der zu haben und sich diesen zu wid-
men.Aufgabe des sozialen Staates ist
es, dort zu unterstützen, wo der Kin-
derwunsch an finanzielle Grenzen
stösst. In diesen Fällen darf die Unter-
stützung aber nicht nach den ersten
vier Lebensjahren des Kindes enden.

Für weitergehende Altersvorsorge
Wenn die vorgesehenen Mittel nicht
nach dem Giesskannenprinzip ver-
teilt werden, wird es ohne finanziel-
len Mehraufwand möglich, alle Fami-
lien, die unsere Unterstützung brau-
chen, zu fördern. Für die VU-Fraktion
ist es unbestritten, dass der Staat die
Voraussetzungen schaffen muss, da-
mit Familien mit Kindern in unserem
Land frei und ohne Nachteile ent-
scheiden können, wie sie sich organi-
sieren,die Kindererziehung wahrneh-
men und Beruf und Familie in Ein-
klang bringen können. Wenn wir das
wirklich wollen, dann müssen wir für
diejenigen Elternteile, die zugunsten
der Kinderbetreuung die Erwerbstä-
tigkeit ganz oder teilweise aufgeben
bzw. reduzieren, mehr tun. Wir spre-
chen uns über die bereits bestehen-
den Erziehungsgutschriften in der
AHV hinaus für eine weitergehende
Verbesserung der Stellung der nicht
erwerbstätigen Elternteile in der Al-
tersvorsorge aus. Ein kürzlich vorge-
stelltes Gutachten zeigt diesbezüglich
die Grundzüge auf, wie die Gleich-
stellung oder zumindest die Besser-
stellung der in unserem Land wohn-
haften und nicht erwerbstätigen El-
tern im Vergleich zu den heute besser
versicherten Erwerbstätigen erreicht
werden kann.

Nicht einmal zweckgebunden
Bedeutende Vernehmlassungsteilneh-
mer, darunter auch die Wirtschafts-
verbände, stehen aus verschiedenen
Gründen dem Familiengeld kritisch
oder sogar ablehnend gegenüber.Was
der VU-Fraktion in diesem Zusam-
menhang vor allem Sorge bereitet, ist
die Höhe der Ausgaben bei Einfüh-
rung dieser neuen Sozialleistung.Wir
entscheiden im Hinblick auf die min-
destens zehn Jahre dauernde Ausrich-
tung des Familiengeldes über 80 bis
120 Millionen Franken. Und das in ei-
ner Zeit, in der die Entwicklung der
Staatseinnahmen aufgrund der Verän-
derungen auf dem Finanz- und Wirt-
schaftsplatz alles andere als gesichert
sind. Wir entscheiden über hohe

Mehrausgaben, die ohne Rücksicht
auf die Vermögens- und Einkommens-
verhältnisse ausgerichtet werden sol-
len und die von den Empfängern der
Geldleistungen nicht einmal zweck-
gebunden für familienpolitische Zwe-
cke verwendet werden müssen.

Daten der Finanzplanung fehlen
Die VU-Fraktion ist voll und ganz für
Familienförderung und hat das auch
mit verschiedenen Vorstössen und
dem Einbringen von Verbesserungs-
massnahmen bewiesen. Abgesehen
davon, dass wir uns auch den mit dem
Familiengeld nicht geförderten Fami-
lien verpflichtet fühlen, tragen wir al-
le aber auch eine Verantwortung für
einen geordneten Staatshaushalt. Es
wäre verantwortungslos, wenn wir
die Entscheidung über diese Neube-
lastung für mindestens zehn Jahre oh-
ne Kenntnis von der aktuellen Ein-
schätzung der Entwicklung unserer
Staatseinnahmen treffen würden.Was
uns für die finanzielle Beurteilung
dieser langfristigen Verpflichtung völ-
lig fehlt, sind die Daten der mittel-
und längerfristigen Finanzplanung
des Landes, weil sich die zu erwarten-
den Einnahmenausfälle aufgrund der
Finanzplatzkrise erst mit zeitlicher
Verzögerung auf den Staatshaushalt
auswirken werden.

Wahrscheinlich exportpflichtig
Aufgrund der vagen Ausführungen im
Bericht müssen wir wohl damit rech-
nen,dass diese finanzielle Leistung ei-
nes Tages ins Ausland auszurichten ist.
Zum Export des Familiengeldes lie-
gen zwei Expertengutachten vor, die
zu keinem eindeutigen Ergebnis kom-
men. Die VU-Fraktion warnt davor,
ohne hieb- und stichfeste Fakten
leichtfertig über diese Frage hinweg-
zugehen. Immerhin handelt es sich
hierbei um schätzungsweise 40 Mil-
lionen Franken. Sollten wir uns nicht
die Zeit nehmen, mit aller Sicherheit
die Exportfrage abzuklären? Die
Liechtensteinische Rechtsanwalts-
kammer hat in ihrer Stellungnahme
Bedenken über die Exportpflicht ge-
äussert. Und auch die Stabstelle EWR
kann den Export nicht definitiv aus-
schliessen. Die AHV-IV-FAK-Anstal-
ten teilen diese Einschätzungen und
haben bei einer Diskussionsrunde öf-
fentlich darauf hingewiesen, dass die
Gefahr einer EWR-rechtlich begrün-
deten Exportverpflichtung besteht.
Die VU-Fraktion ersucht die Regie-
rung, die vorhandenen Unsicherhei-
ten auszuräumen, damit über das fi-

nanzielle Ausmass des Familiengeldes
Klarheit besteht.

Die Vorlage ist unausgereift
Die Vorlage ist unausgereift, weil
grundsätzliche Fragen wie der er-
wähnte Export ins Ausland nicht ab-
schliessend geklärt sind, weil sie so-
ziale Ungerechtigkeiten schafft, weil
sie damit Familienpolitik auf einen
kleinen Teil von Familien begrenzt,
und weil sie vor allem auch in der
Zielrichtung unpräzise ist. Ist das Fa-
miliengeld nun eine demografische
Massnahme oder eine im Giesskan-
nenprinzip ausgerichtete Sozialleis-
tung für einen Teil der Familien in un-
serem Land? Kann es sein, dass mit ei-
ner Vorlage über 80 Millionen Fran-
ken gesprochen werden, ohne sicher-
gestellt zu haben, dass diese Mittel
zweckgebunden sind und nicht für
Zwecke verwendet werden, die nicht
mit der familienpolitischen Absicht
der Förderung zu tun haben? Diese
Fragen sind entscheidend, um den In-
halt der Vorlage richtig einzuordnen.
Was geschieht, wenn die im Ausland
gemachten Erfahrungen auch bei uns
eintreten und das Familiengeld zu kei-
ner spürbaren Erhöhung der Kinder-
zahl geführt hat? Nach welchen quan-
titativen Kriterien wird beurteilt, ob
das Familiengeld nach zehn Jahren
abgeschafft oder weitergeführt wird? 

VU für Rückweisung an Regierung
Die VU-Fraktion erachtet es deshalb
für notwendig, dass die Regierung,
diese Aspekte nochmals eingehend
überdenkt.Aus diesem Grund stellen
wir im Sinne von Artikel 30 Absatz 1
der Geschäftsordnung des Landtags
den Antrag auf Rückweisung dieser
Vorlage an die Regierung. So sehr wir
uns eine rasche Förderung und Unter-
stützung unserer Familien und der ar-
beitenden wie auch erziehenden El-
ternteile wünschen, müssen die vor-
handenen Unsicherheiten vor der
Führung einer Debatte über das Fami-
liengeld ausgeräumt sein. Die VU-
Fraktion ist gerne bereit, sich in die
Arbeiten aktiv einzubringen, damit
im Konsens eine grössenverträgliche
und auf die Bedürfnisse in Liechten-
stein ausgerichtete Familienförde-
rung verwirklicht werden kann.

Nach einer ausführlichen Eintretens-
debatte erzielte der Rückweisungsan-
trag schliesslich nur die zehn Stim-
men der VU-Fraktion. Mit 14 Stim-
men sprachen sich FBP und FL für
Eintreten aus.

Zitate des Tages
«Wenn die vorgesehenen Mittel
nicht nach dem Giesskannen-
prinzip verteilt werden, wird es
ohne finanziellen Mehraufwand
möglich, alle Familien, die unse-
re Unterstützung brauchen, zu
fördern.»

Landtagsvizepräsident Ivo Klein (VU)

«Wir begrüssen, dass das Famili-
engeld nicht an eine Betreuungs-
art des Kindes gekoppelt wird: Es
soll im freien Ermessen der Eltern
liegen, wie das ausgerichtete Fa-
miliengeld verwendet wird.»

FBP-Fraktionssprecher Markus Büchel

«Ich frage mich, was würde da-
gegen sprechen, wenn die Förde-
rung auf mehrere Jahre, also auf
eine längere Zeit ausgedehnt
würde? Denn Kinder kosten nicht
in den ersten Lebensjahren Geld,
sondern vor allem erst später.»

Günther Kranz (VU)

«Die Einschränkung des Famili-
engeldes auf einen kleinen Teil
aller Familien unseres Landes er-
achte ich als Ungleichbehand-
lung. Welche Wertschätzung und
finanzielle Unterstützung wird
den vielen Familien entgegenge-
bracht, die ein oder mehrere
Kinder erziehen, welche der
Kleinkinderphase entwachsen
sind?» Marlies Amann-Marxer (VU)

«Das Familiengeld ist eine Mo-
gelpackung. Das Familiengeld
gibt vor, Wahlfreiheit zu schaf-
fen, schafft es jedoch nicht. Das
Familiengeld gibt vor, eine de-
mografische Massnahme zu sein,
ist es jedoch nicht.»

FL-Fraktionssprecherin Andrea Matt

«Ich sehe keinen echten Bedarf
für ein flächendeckendes Fami-
liengeld. Ich denke, dass man
keine neuen Leistungen im
Giesskannenprinzip ausrichten
sollte.» Paul Vogt (FL)

«Es wäre verantwortungslos,
wenn wir die Entscheidung über
diese Neubelastung für mindes-
tens zehn Jahre ohne Kenntnis
von der aktuellen Einschätzung
der Entwicklung unserer Staats-
einnahmen treffen würden.»

Landtagsvizepräsident Ivo Klein (VU)

«Wie weit sich das Familiengeld
positiv auf unser Bevölkerungs-
wachstum auswirken wird, kann
nicht vorausgesagt werden.»

FBP-Fraktionssprecher Markus Büchel

«Kinder und Familien können
gefördert werden durch eine
wohlfahrtsstaatliche Unterstüt-
zung im Bereich der Rahmenbe-
dingungen und durch eine hohe
Flexibilität, nicht oder kaum
aber durch einen zwar grossen,
aber zeitlich beschränkten finan-
ziellen Zustupf.» Arthur Brunhart (VU)

«Konkret spreche ich mich für
die Prüfung der Einführung einer
‹Versicherung› für jene Personen
aus, die insbesondere Erzie-
hungs- und Betreuungsleistun-
gen für minderjährige Kinder er-
bringen.» Günther Kranz (VU)

«Familiengeld also nicht zu ver-
teilen, sondern direkt zu investie-
ren in die Altersvorsorge der 2.
Säule einerseits und in den weite-
ren Aufbau und Ausbau von Be-
treuungsplätzen und Tages-Struk-
turen andererseits. Dies wäre eine
sinnvolle und nachhaltige Mass-
nahme, welche allen Eltern zugu-
te käme.» Marlies Amann-Marxer (VU)

Landtagsvizepräsident Ivo Klein sagte im Rahmen der VU-Fraktionserklärung:

«Aufgabe des sozialen Staates ist es, dort zu unterstützen, wo der Kinderwunsch

an finanzielle Grenzen stösst. In diesen Fällen darf die Unterstützung aber nicht

nach den ersten vier Lebensjahren des Kindes enden.» Bild Daniel Schwendener


